Satzung der Schülerfluggemeinschaft Düren

Im Polizeisportverein Köln 1922 e.V.

§1.      Der Verein trägt den Namen „Schülerfluggemeinschaft Düren im PSV Köln 1922 e.V.“ Er hat seinen Sitz in Düren. Er ist Mitglied des DSB über einen vom Deutschen Aeroclub e.V. anerkannten und dem Landesverband NW e.V. angehörigen eingetragenen Luftsportverein.

§2.
Der Verein bezweckt die Förderung des Sports, insbesondere von Jugendlichen und Schülern aller Schulformen, hinsichtlich einer sinnvollen und verantwortungsvoll gestalteten Freizeit durch Luftsport sowie dem Bau, der Wartung und Überholung von Fluggerät. Er verpflichtet sich darüber hinaus seinen jugendlichen Mitgliedern gegenüber dem allgemeinen Erziehungsauftrag, um einen Beitrag zur Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung zu leisten.

§3.
Mitglieder können alle Personen ab dem 10.Lebensjahr werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

§4.
Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung


jeweils zum Jahresende oder durch Ausschluss. Der Ausschluss


erfolgt durch Vorstandsbeschluss. Ausschlussgründe sind:


a) gröblicher Verstoß gegen die Satzung oder das

     Vereinsinteresse 

b) unehrenhaftes Verhalten des Mitglieds.

§5.
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§6.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§7.
Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, die den Vorstand auf bestimmte Zeit wählt. Alle Mitglieder ab dem 14. Lebensjahr sind stimmberechtigt. Jüngere Mitglieder werden bei Abstimmungen durch den Jugendleiter vertreten. Neuwahl oder Abwahl des Vorstandes erfordert die Wahlbeteiligung von 2/3 der eingetragenen Mitglieder. Vorstandsmitglieder können von ihrem Amt zurücktreten oder durch die Mitgliederversammlung abberufen werden.

Der Vorstand besteht aus:

a. Vorsitzender

b. Schriftführer

c. Kassenwart

d. Zwei Beisitzern

§8.
Der Vorstand beruft alljährlich vor Beginn der Flugsaison eine ordentliche Mitgliederversammlung ein. Der 1. Vorsitzende leitet die Versammlung. Auf dieser Jahreshauptversammlung hat der Vorstand über das abgelaufenen Geschäftsjahr Rechenschaft abzulegen.

§9.
Zur Beschlussfassung ist die Absolute Mehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich.

§11.   Der Verein wird durch Beschluss von 2/3 Mehrheit der Mitgliederversammlung aufgelöst. 2/3 der Mehrheit müssen versammelt sein.

§12.   Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den „Verein Freunde und Förderer Stiftisches Gymnasium e.V.“, der es unmittelbar und ausschließlich für Zwecke der Bildung und Erziehung im Bereich des Schulsports zu verwenden hat.

§13    Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.

§14.   Der Verein darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigen.

§15.   Das Konto des Vereins wird vom Vorstand verwaltet. Verfügungsberechtigt ist der Kassenwart mit einem weiteren Vorstandsmitglied.

Diese Satzung tritt an die Stelle der bisherigen Satzung und mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.1992 in Kraft.

Der Vorstand

§10.   Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn das Vereinsinteresse dies erfordert. Der Vorstand muss eine außerordentliche Versammlung einberufen, wenn mindestens 1/4 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe eines Grundes beantragt.
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